
Moral- bzw Pastoraltheologie kommt MmMEe1S! mit den Aus NTUN-
gen der y Theologiae Moralis‘® VO  5 Noldin-Schmitt
Geltung, und Lateinisch W em 1S1. NuUunNn eigentlich mi1t diesen
Jateinischen Texten gedient? Der atholische Priester nat ohnedies

„Noldin“ der Mediziner und der url1s WIrd ıch schwer
die theologische Sprache und Ausdrucksweise sich Ee1INZU-

arbelıten Was fanıgen dAie Füursorgerinnen un: Hebammen. für die
das Buch anıch bestimm: 1ST mi1t den elen lateinischen

Zitaten an ? Eis WarTre daher Desser, wWwenn der Verfasser die theo-
ogische Te entweder M1T eigenen Worten oder Hand deutsch
geschriebener Moralwerke wiedergäbe Wenn 1eS€E Hinwelse und
Wünsche aus 1NZ ommen werden D Dbeim verehrten Auitor
umsomenr Verständnis en als e1nst Bereiche der 'aStTO-
ralmedizin CN S freundschaftlich: mit dem Jahre 19  H>
verstorbenen Linzer Pastoraliste Dr eNnzZe T0Sam ZUSAaMM-
men gearbeitet Nat

INZ _ a IB Ferdinand Spiesberger.
ommentar:  1Um iın Codicem Canonlel. uctiore Her1-

erto ON Cap Paderborn 1950, 1C1NAa Libraria
chöning TOosch 2_: geb —
Vor mehr als zehn Jahren 1St, oNes reibandiger Kommenfar

odeX;, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes erstmals —
schienen Nı hat freudige uIinanme gefunden Wahrend rühere
odexerklärungen MEe1StT die sachliche rdnung vorziehen, häalt
<sich Jone Sinne der Schola texius SCeNN Cie Re  E:  ©
ar Kanones Zunachnhst wird der des Kanons oder einzelner
Teile nıcht wörtlich, sondern sinngemäß wiedergegeben und amızıt
schon irgendwie erklaärt. Dann folgen weitere notwendige AA
klärungen. Durch Hinweise auf die -Tunde für die gese  ichen
Bestimmungen auftf zusammenhängende Fragen wird auch
versucht, den e1s des kirchlic  nNnen Rechtes einzuführen. Der
„große Jone*‘ empfireahlt sich ebenso wıe die bekannte 0OTal-
theologie durch Übersichtlichkeit, Klarheit der Darstellung und
Verständlichkeit SO durch ständige Rücksichtnahme auf
Bedürinisse des praktischen Lebens.

Gegenwärtug 1st die zweite Auflage des edeutenden Werkes
Or  eitung Diese erscheint auch eliner ateinischen Über-

setzung, der der erstie Band, welcher die ersten ZW 21 Bücher
des Kodex (Normae generales und De personis) behandelt, ereits
vorliegt. EKın l  probenweiser Vergleich mit der ersten Auflage
zeigt daß nicht 1Ur den Ver':  nNne zehn en erfNos-
senNnen Entscheidungen eingearbeitet, sondern auch SONST jel
erganzt und verbessert wurde Auch der LlLateinischen usgabe
1ST, der exXT des Kodex N1C Oörtlich ZIE  ert sondern NUur S11111-
gemä. wiedergegeben Was besonders beachten 1ST Diese
lJlateinische usgabe 1st begrüßen und sichert dem Werk
weıt Der den. deutschen Sprachraum hinaus Verbreitung.

NZz a DE Obernhumer.
Grundriß des Katholischen Kirchenrechts Rechtsgeschichte

und System. Von II Godehard Jos Ebers (XVI u. 480) Wien
1950 Manzsche: Verlags- und Universitätsbuchhandlung. (GAanz-
leinen geb T  — brosch

Das Kirchenrecht wird in Österreich den theologischen
Fakultäten insgesamt sechzehn, den juridischen Fakultäten

sieben ochenstunden geboten. Die Zielsetzung 1St recht VeLr-



S

schied Gründliche Kenntnis des geltenden die der‘
jester VOT allem ın sSeiner eelsorgsarbeit Verwaltungstätig-
e1t immer w1ıeder Tau  ’ darum zählt (as Kirchenrecht den
praktischen tihneologischen Disziplinen. Kenntnis der eschic.
des Kirchenrechts egen seines Einflusses auıf (Qas geltende STA
liche CC 8801en der juridischen Studienordnung ist arum.
das iırchenrecht eine der Disziplinen des rechtshistorischenStudienabschnittes Dieser ganz anderen Zielsetzung mMuß nOot-
wendig eın Grundriß des Kirchenrechts Kechnung iragen,  er den
Hörern der s Un Staatswissenschaften Einblick vermit-
teln So nımmt, C 1esem er die Darstellung der
geschichtlichen Entwicklung des Kirchenrechtes und der Quellen-
kunde einen Raum “r  ein, der ber den üblichen en den
theologischen Fakultäten hinausgeht. während das System des
geltenden Rechtes elfach 1Ur eine schlagwortartige Beha  ungfinden kann Der der wissenschaftlichen Behandlung des
Kirchenrechtes interessierte Geistliche wird die KechtsgeschichteEbers’ begrüßen, weil S1Ee eIiNne Zusammenschau der USSe
bietet, we roömiısches und germanisches Recht und der Ablauf£
der Kirchengeschichte auf das geltende irchenrechtLhaben, und erkennen a WI1e gerade firemde Rechtseinflüsse
immer Wl  er die kirchliche echtsentwicklun von der Aufiga_be'der Kirche abzudrängen suchten.

Die gebotene systematische Darstellung des gyeltenden
folgt großen Umrissen der Systematik Cdes CX Sie
kann eine verläßliche Wiederholung VOL Prüfungen seın,‚Der für ein nieresse priesterlichen 1ırkens notwendiges,gründliches Studium ist SI Napp. Im einzelnen Se]1 auf fol-
gendes hingewiesen: Eıs heute icht mehr behauptet werden,der KRechtsgrund der Zölibatsverpflichtung S21 eın stillschweigen-des, bei der Subdiakonatsweihe abgelegtes Keuschheitsgelübde269) Die 1Özesen werden Kirchenprovinzen usammen-
ge: iıcht diese in D10zesen aufgegliedert 2771) In deM Mis-
Sionen Sind den Jahrzehnten 1ele entliche DiOzesen
ern worden, die wel der Kongregation für die Glau-bensverbreitu:} unterstehen. Die ‚.Teglierenden Bischoöfe solcher
Diözesen aben jurisdictio ordinaria propria, SInN.d nicht me
Stellvertreter des Papstes Ww1e die Apostolischen Viıkare und Präa-febkten 279) Der Metropolit kann seiner n Provinz
beim Pontifikalgottesdienst hron Uun« Baldachin verwenden

312) Die Bemerkung ber die sakramentale Generalabsolution
bedarf einer klärenden ‚.Einschränkung 369)

Salzburg.
%, Univ.-Prof. Dr. arl Ck

Thomas VvVon Kempen, Die Nachfolge Christl. Übertragen Von
ellx E U: Österreichische Lizenzausgabe. Taz-Wien
1949, Stieirische Verlagsanstalt Halbleinen geb. 19.30

Die letzten ahre en eine Keihe VON bersetzungen dies_és
unvergänglichen Buches yebracht. Hıer aber lLiegt eiıne eEiNZ1IE-
artıse VOrFr. Nicht die Wiedergabe der Vier Bucher des Thomas VO:  S
Kempen macht ihren Wert zus. Hier ünden sıiıch egen{te!

arten der Sprache, Satziormen und Ausdrücke, die den
eichten 1uß emmen. Die NnNmerkungen am chluß des uches
werden kaum verwertet werden können, da 1e nıch fortlaufend
nNnumeriert sSind :17 Aufsuchen der Textstellen schr mMUunsam
un zeitraubend wäre.

Kin orwort dazu da, überschlagen werden. Hier


